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1 Hintergrund 

Im Zusammenhang mit der Altersdiagnostik im Asylverfahren hat eine Arbeitsgruppe des Staatssekretari-

ats für Migration (SEM) bei einem Vergleich der Gutachten aus den verschiedenen Instituten Unterschiede 

im Hinblick auf die verwendeten Methoden und die Fazitformulierungen festgestellt. Hieraus kann eine 

Ungleichbehandlung der Betroffenen in den verschiedenen Asylregionen der Schweiz resultieren. 

2 Ziele 

Übergeordnetes Ziel ist die Harmonisierung der Forensischen Altersdiagnostik in der Schweiz. Hierzu 

sollen Leitlinien im Sinne von praxisorientierten Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, die gleich-

zeitig die Minimalanforderungen hinsichtlich Methodik, Bewertung und Verwendung von Referenzstudien 

sowie Fazitformulierungen in den Gutachten definieren. Die Leitlinien sollen den Charakter eines Metho-

dendokumentes erhalten und das bereits bestehende Dokument der AG «Forensische Bildgebung» ergän-

zen. Zudem wird der Aufbau einer fortlaufend aktualisierten Literaturdatenbank angestrebt. 

3 Rechtliche und naturwissenschaftliche Grundlagen 

3.1 Beweismass  

1 Gemäss Bundesverwaltungsgericht (A-7588/20405) ist im Asylverfahren die „überwiegende Wahr-

scheinlichkeit“ für den Nachweis der Volljährigkeit erforderlich. Im Zweifelsfall muss von Minderjährigkeit 

ausgegangen werden („in dubio pro minore“). 

2 Juristisch ist für den Begriff der „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ kein Prozentsatz angegeben, ab 

dem eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zu bejahen ist.  

3 Das Bundesgericht hat den Begriff der „überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ wie folgt definiert (BGE 132III 

715, Erw 3.1): „Nach dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt der Beweis als erbracht, 

wenn für die Richtigkeit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten derart gewichtige Gründe 

sprechen, dass andere denkbare Möglichkeiten vernünftigerweise nicht massgeblich in Betracht fallen“.  

4 Nach den AGFAD-Leitlinien ist sowohl im Straf- als auch im Asylrecht das „Mindestalterprinzip“ anzu-

wenden. 
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3.2 Begriffe 

Durchschnittsalter  Mittelwert ±SD der Daten von Referenzstudien. 

Wahrscheinliches Alter In einigen Studien werden Mittelwerte unter Berücksichtigung der ers-

ten Standardabweichung als das wahrscheinliche Alter angegeben 

(Kritik siehe 3.3). 

Wahrscheinlichstes Alter Bei nicht ausgereiften Merkmalen der Median der für die Referenzpo-

pulation ermittelten Werte [28]. Kritik: Begriff wird vom Auftraggeber im 

Sinne der überwiegenden Wahrscheinlichkeit verstanden. Statistisch 

ist diese Interpretation nicht haltbar. 

Mindestalter Lebensalter der jüngsten Person in der untersuchten Referenzpopula-

tion, die das angegebene Merkmal aufweist. Bei Anwendung mehrerer 

Säulen wird im Gutachten das höchste Mindestalter angegeben (Min-

destalterprinzip nach AGFAD). 

Berechnungen aus Mittelwerten sind nicht tauglich, da für die erforder-

liche Sicherheit mindestens eine dreifache Standardabweichung be-

rücksichtigt werden müsste. 

3.3 Mittelwerte als Berechnungsgrundlage 

1 In der Literatur werden häufig Mittelwerte und Standardabweichungen als Grundlage für die Berechnung 

des wahrscheinlichen Alters, des Mindestalters oder von Konfidenzintervallen herangezogen. Diese Vor-

gehensweise ist aus folgenden Gründen als kritisch zu betrachten:  

2 Unter der Annahme einer Normalverteilung der Daten würden nur 68.2 % aller Werte innerhalb der ersten 

Standardabweichung liegen; d.h. umgekehrt, in knapp einem Drittel der Fälle muss das tatsächliche Alter 

aus statistischen Gründen ausserhalb der angegebenen Altersspanne liegen.  

3 Die Verteilung der Fälle ist in den Referenzstudien nicht bekannt bzw. nicht bewiesen [40]. 

4 Es besteht eine starke Abhängigkeit des Mittelwertes von Ausreissern. Gerade in Studien mit kleinen 

Fallzahlen können Ausreisser das Ergebnis massgeblich beeinflussen. 

5 Wie anhand von Zahnstudien gezeigt werden konnte, sind die in Referenzstudien angegebenen Mittel-

werte vom gewählten Altersspektrum abhängig (age mimicry bias). Der Bias entsteht bei ungleicher Anzahl 

von Fällen in den einzelnen Altersgruppen und / oder bei zu grossen, für die Fragestellung ungeeigneten 

Altersspannen [12, 23, 25, 44]. 

6 In einer aktuellen Auswertung von insgesamt 591 Studien zur Ermittlung des chronologischen Alters an-

hand der Demirjian-Stadien der Weisheitszähne fanden sich lediglich 21 Studien, welche die in der Studie 

festgelegten wissenschaftlichen Mindestanforderungen erfüllten. Die Mittelwertangaben dieser 21 Studien 

wichen hauptsächlich wegen des age mimicry bias stark voneinander ab [23]. 



  Seite 6 von 16 

7 Im Bericht des Joint Research Centre der Europäischen Kommission [40] wird ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, dass Mittelwerte für Berechnungen nicht herangezogen werden dürfen („Use of averages should 

not be allowed … Minimum and maximum values of observed age periods should be used instead“). 

3.4 Fazit 

1 In der forensischen Altersdiagnostik ist für den Nachweis der Volljährigkeit im Asylverfahren ein Beweis-

mass wie im Strafverfahren erforderlich. Im Zweifel muss von Minderjährigkeit (in dubio pro minore) aus-

gegangen werden.  

2 Berechnungen anhand von Mittelwerten können angesichts der aktuellen Datenlage diese Anforderungen 

derzeit nicht erfüllen. Demzufolge ist das Mindestalterprinzip gemäss AGFAD Leitlinien anzuwenden.  

3 Die Berechnung eines „wahrscheinlichen“ oder eines „wahrscheinlichsten“ Alters ist derzeit obsolet, da 

die hierfür erforderlichen Populationsdaten fehlen. 
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4 Begutachtungsprinzip 

1 Die forensische Altersdiagnostik erfolgt entsprechend den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Fo-

rensische Altersdiagnostik (AGFAD) der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin nach dem 3-Säulen-

Prinzip [30, 34]. Hierbei kommen folgende Teiluntersuchungen zum Einsatz: 

a. Körperliche Untersuchung und Anamneseerhebung 

b.  Skelettale Untersuchung mittels Röntgenuntersuchung der Hand. Bei abgeschlossenem Handwurzel-

wachstum wird zusätzlich eine computertomographische Untersuchung der medialen Clavicula-epiphy-

sen durchgeführt.  

c. Zahnärztliche Beurteilung einer Panoramaröntgenaufnahme der Kiefer (Orthopantomogramm)  

2 Die körperliche Untersuchung dient nicht in erster Linie der Altersschätzung, sondern dem Ausschluss 

altersrelevanter Entwicklungsstörungen [29].  

3 Die bei den radiologischen Untersuchungen erhobenen Befunde (Hand, Clavicula, Zähne) werden mit 

den Merkmalen verglichen, die in Referenzpopulationen mit definiertem Lebensalter erhoben wurden. 

4 Für den Nachweis der Minderjährigkeit / Volljährigkeit werden die verschiedenen „Säulen“ (Marker) kom-

biniert und die jeweiligen Werte für das beobachtete Mindestalter und - soweit vorhanden - Höchstalter in 

den untersuchten Populationen ermittelt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: Kombination von zwei Markern (aus [40]) 

 
5 Der höchste Mindestwert in den angewendeten „Säulen“ (Marker) definiert das Mindestalter (hier: min 2), 

der niedrigste Maximalwert das Höchstalter der untersuchten Person (hier: max 1).  

Volljährigkeit kann nur ausgeschlossen werden, wenn max <18 Jahre. 

Minderjährigkeit kann nur ausgeschlossen werden, wenn min > 18 Jahre. 

Im Zweifel muss von Minderjährigkeit ausgegangen werden. 

6 Nach aktueller Datenlage erfüllt bei der Frage nach der Volljährigkeit die mediale Schlüsselbeinepiphyse 

als einzige Säule die Voraussetzung für eine Altersschätzung „mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit“. Dazu ist mindestens ein Stadium 3c nach Kellinghaus erforderlich [11]. 
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5 Körperliche Untersuchung und Anamneseerhebung 

1 Bei der körperlichen Untersuchung wird die physische Entwicklung anhand von anthropometrischen Da-

ten (Phänotyp, Körpergrösse, Körpergewicht, BMI, Konstitution) und sexuellen Reifezeichen (Tannersta-

dien) beurteilt.  

2 Zusammen mit anamnestischen Angaben dient die körperliche Untersuchung weniger der Altersschät-

zung als vielmehr dem Ausschluss von Faktoren, die Einfluss auf die Skelettentwicklung haben könnten.  

3 Die meisten Erkrankungen führen - ebenso wie eine sozioökonomische Benachteiligung - zu einer Ent-

wicklungsverzögerung und damit zu einer Altersunterschätzung.  

4 Besonderes Augenmerk ist auf endokrine Erkrankungen zu richten, die zu einer Beschleunigung von 

Längenwachstum, sexueller Reifeentwicklung oder Skelettreifung führen können. Hierzu gehören bei-

spielsweise die Pubertas praecox, das adrenogenitale Syndrom und die Hyperthyreose. 

5 Bei der körperlichen Untersuchung ist daher auf Symptome einer hormonell bedingten Entwicklungsbe-

schleunigung wie Gigantismus, Akromegalie, Minderwuchs, Virilisierungserscheinungen bei Mädchen, dis-

soziierter Virilismus bei Jungen, Struma oder Exophthalmus, zu achten.  

6 Eine Diskrepanz zwischen Skelett- und Zahnalter kann ebenfalls auf eine hormonelle Erkrankung hinwei-

sen, da die Zahnentwicklung von endokrinen Störungen weitgehend unbeeinflusst verläuft [22].  

7 Bei klinischer Unauffälligkeit kann davon ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit für das Vor-

liegen einer relevanten entwicklungsbeschleunigenden Erkrankung bei weit unter 1 ‰ liegt [26]. 

8 Der Verzicht auf eine Genitaluntersuchung zur Bestimmung der Tanner-Stadien scheint aus wissenschaft-

licher Sicht vertretbar zu sein [11]. Die aktuelle Empfehlung der AGFAD2 lautet, in Bezug auf die Genital-

inspektion die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen zu beachten. Falls eine Genitalinspektion nicht 

möglich ist, sollte im Gutachten auf die resultierende Einschränkung der Aussagesicherheit hingewiesen 

werden. Falls eine Genitalinspektion möglich ist, sollte diese auch erfolgen. In Deutschland wurde im Ge-

setzeskommentar zum § 42 f SGB VIII (Behördliches Verfahren zur Altersfeststellung) die Genitalinspektion 

für unzulässig erklärt. 

6 Einfluss der ethnischen Zugehörigkeit auf die untersuchten Ent-
wicklungssysteme 

1 Auf der Grundlage des aktuellen internationalen Schrifttums ergeben sich keine Anhaltspunkte für gravie-

rende interethnische Differenzen im zeitlichen Verlauf der Skelettreifung und der sexuellen Reifeentwick-

lung. Die Ergebnisse der einschlägigen Referenzstudien sind somit auch auf andere ethnische Gruppen 

übertragbar [32, 33, 35-37]. 

2 Die Ossifikationsgeschwindigkeit ist in erster Linie vom sozioökonomischen Status einer Population ab-

hängig. Vergleichsweise geringer sozioökonomischer Status führt zu einer Entwicklungsverzögerung und 

                                                 
2 E-Mail Prof. Dr. Andreas Schmeling vom 29.04.2021 
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damit zu einer Altersunterschätzung. Daher wirkt sich die Anwendung der einschlägigen Referenzstudien 

auf Angehörige sozioökonomisch geringer entwickelter Populationen im Asyl- und Strafrecht nicht nachtei-

lig für die Betroffenen aus [35, 37].  

3 Für die Eruption und Mineralisation der dritten Molaren wurde festgestellt, dass Personen aus Subsahara-

Afrika bei den Stadien D bis G nach Demirjian im Vergleich zu Personen aus Europa eine beschleunigte 

Entwicklung in der Grössenordnung von 1 bis 2 Jahren aufweisen [21]. Nach Knell gebe es biologisch 

keinen ersichtlichen Grund, weshalb diese Akzeleration nicht auch für Stadium H zutreffen sollte [11]. Bei 

Exploranden asiatischer Ethnie wurde bei den Stadien D bis F hingegen eine vergleichsweise Retardierung 

um 1 bis 2 Jahre beobachtet [21]. Daher sind in der Altersschätzungspraxis populationsspezifische Refe-

renzstudien für die Beurteilung der Weisheitszahnentwicklung zu verwenden.  

7 Röntgenuntersuchung der Hand 

7.1 Methode 

1 Standardmässig wird eine konventionelle Röntgenuntersuchung der linken Hand durchgeführt. Im Falle 

von krankhaften oder traumatischen Befunden, die nur die linke Hand betreffen, wird die Gegenseite un-

tersucht.   

2 Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die sog. Atlasmethode für die forensische Altersdiagnostik zu emp-

fehlen. Die aufwändigere Einzelknochenmethode bietet bei vergleichbarer Aussagekraft keine Vorteile [39]. 

3 Bei der Atlasmethode wird der Verknöcherungsgrad der Epiphysen der Hand (inkl. distaler Unterarm) 

beurteilt und mit Standardbildern verglichen.  

4 Die Atlasmethode nach Greulich und Pyle [5] stützt sich auf Sammlungen von Röntgenbildern, die in den 

Jahren zwischen 1931 und 1942 gefertigt worden sind. Die Referenzpopulation setzt sich aus 1000 gebür-

tigen US-Amerikanern mit grösstenteils nord-europäischer Abstammung im Alter von mehrheitlich 0 bis 19 

Jahren zusammen. Die Aktualität und Eignung der Methode wurde bestätigt [z.B. 2, 38, 43].  

5 Die Atlasmethode nach Thiemann, Nitz und Schmeling [42] findet v.a. im deutschsprachigen Raum breite 

Anwendung. Im Vergleich zu Greulich und Pyle geht die ursprüngliche Arbeit auf eine wesentlich aktuellere 

Studie der Arbeitsgemeinschaft Kinderradiologie der Gesellschaft für Medizinische Radiologie und Pädiat-

rie der DDR aus dem Jahre 1977 zurück. Grundlage bilden Handröntgenaufnahmen einer repräsentativen 

Stichprobe von 5200 gesunden Kindern und Jugendlichen der Altersgruppen 0 bis 18 Jahre.  

6 Die im konkreten Untersuchungsfall erhobenen Befunde werden nach der Atlasmethode einem mittleren 

skelettalen Alter zugeordnet, das sich aus der Referenzpopulation ergibt. 

7 Auf der Grundlage der Atlasmethode nach Greulich und Pyle [5] wurden in wissenschaftlichen Untersu-

chungen statistische Daten erhoben, die Angaben zu Durchschnitts- und Mindestalter [43] bzw. zum 95% 

prediction interval [2] zulassen. 
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7.2 Interpretation 

1 Ein mittels Röntgenuntersuchung der Hand festgestelltes, abgeschlossenes skelettales Wachstum ist für 

den Nachweis der Volljährigkeit nicht ausreichend.  

2 Das höchste Mindestalter beträgt nach Tisè et al. 16.1 Jahre für Männer und 16.2 Jahre für Frauen [43], 

das höchste 95% prediciton interval liegt nach Chaumoitre et al. zwischen 15.98 und 20.54 [2]. 

7.3 Bedeutung der Methode 

1 Bei nicht abgeschlossener Handskelettentwicklung erübrigen sich weitere altersdiagnostische Untersu-

chungen am Skelett, d.h. eine computertomographische Untersuchung der Schlüsselbeinossifikation ist 

nicht indiziert. Demzufolge dient das Handradiogramm der Vermeidung einer unnötigen Strahlenexposition.  

2 Die Atlasmethode liefert Daten für das Durchschnitts- und Mindestalter der untersuchten Person. 

3 Die Röntgenuntersuchung dient zum Ausschluss von radiologisch nachweisbaren Knochenerkrankungen. 

8 CT- Untersuchung der medialen Claviculaepiphysen 

8.1 Methode 

1 Die medialen Epiphysenfugen der Claviculae schliessen sich als letzte Knochen des menschlichen Kör-

pers und sind daher für die forensische Altersdiagnostik von grosser Bedeutung. 

2 Voraussetzung für die Durchführung einer computertomographischen Untersuchung der Schlüsselbeine 

ist ein abgeschlossenes Wachstum der Handknochen. 

3 Die Einteilung der Ossifikationsstadien der Epiphysenfuge erfolgt nach Schmeling et al. [38] und Kelling-

haus et al. [9]. 

4 Für eine korrekte Stadienzuteilung sind spezifische Kenntnisse und Erfahrungen der Untersucher erfor-

derlich, insbesondere im Hinblick auf anatomische Normvarianten („Schüssel“, „Maulschlüssel“, „Fisch-

maul“, „Dreizack“, „multiple Knochenkerne“ [31]). Bei Vorliegen derartiger Normvarianten auf beiden Seiten 

können die betroffenen Claviculae nicht zur Beurteilung herangezogen werden. In der forensischen Alters-

diagnostik wird eine Zweitbegutachtung empfohlen. Das gilt besonders bei Vorliegen von Clavicula-Sub-

stadien 3b resp. 3c nach Kellinghaus [9].  

5  Bei der CT-Untersuchung hat die gewählte Schichtdicke einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis 

[16]. Zurzeit wird für die forensische Altersdiagnostik eine Schichtdicke ≤ 1 mm empfohlen [16]. 

6 Zeigen die Epiphysenfugen einer Person hinsichtlich ihrer Entwicklungsstadien Seitenunterschiede, wird 

in der Literatur mehrheitlich empfohlen, das weiter entwickelte Stadium für die Bestimmung des Mindestal-

ters heranzuziehen [24]. 
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8.2. Interpretation 

1 Ab einem Ossifikationsstadium 3c nach der Stadieneinteilung von Kellinghaus [9] liegt das Lebensalter 

bei beiden Geschlechtern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über 18 Jahren [45]. Die Voll-

jährigkeit bei Erreichen dieses Stadiums wird durch mehrere Studien bestätigt [6, 8, 41]. 

9 Zahnärztliche Untersuchung 

9.1 Methode 

1 Das am besten geeignete zahnärztliche Kriterium für die Altersdiagnostik ist das Wurzelwachstum der 

Zähne, insbesondere der Weisheitszähne. 

2 Ein Vergleich der gebräuchlichen Stadieneinteilungen hat ergeben, dass die Klassifikation nach Demirjian 

et al. [3] für die forensische Altersdiagnostik am besten geeignet ist, weil die Stadien durch Formverände-

rungen und unabhängig von spekulativen Längenschätzungen definiert sind [17].  

3 Die Eignung der altersabhängigen Veränderungen des Parodontalspalts der dritten Molaren wird wegen 

der grossen Variabilität der Wurzelanatomie und der häufigen Überlagerung von Teilen des Parodonts 

durch andere Strukturen im Röntgen bezweifelt [11].  

4 Die Untersuchung der Weisheitszähne im Unterkiefer ergibt im Vergleich zum Oberkiefer die zuverlässi-

geren Resultate [10, 11]. 

5 Wenn unterschiedliche Entwicklungsstadien vorliegen, soll das am weitesten entwickelte Stadium berück-

sichtigt werden [10, 11].  

6 Wegen des Einflusses der ethnischen Zugehörigkeit auf die Weisheitszahnentwicklung (siehe Kap. 6) 

müssen, wenn möglich, bei der Altersschätzung populationsspezifische Referenzstudien herangezogen 

werden [4, 7, 13-15, 19-21]. Eine Übersicht der Populationsstudien findet sich bei Rolseth et al [23].  

Grundsätzlich empfiehlt sich eine grobe optische Einschätzung bezüglich der Herkunft der zu untersuchen-

den Person, insbesondere dann, wenn keine populationsspezifischen Referenzstudien vorliegen 

7 Gemäss einer aktuellen systematischen Evaluation [23] weisen nur folgende Populationsstudien im Hin-

blick auf den age mimicry bias ein geringes Risiko auf: Cavric 2016 [1], Lee 2009 [13], Li 2012 [14]. 

9.2 Interpretation 

1 Weisheitszähne sind als alleiniges Kriterium für die forensische Altersschätzung nicht geeignet, auch 

wenn Mittelwertstudien dies fälschlicherweise implizieren [11,13]. 

2 Europäer und Asiaten mit einem oder zwei retinierten Weisheitszähnen im Unterkiefer mit Stadium H sind 

mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% älter als 18 Jahre [11]. 
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10 Evaluation von Referenzstudien 

10.1 Allgemeines 

1 Ein bekanntes und vielfach kritisiertes Problem in der forensischen Altersdiagnostik ist die z.T. ungenü-

gende bzw. heterogene Datenlage in den zugrunde gelegten Populationsstudien.  

2 Die in den Studien voneinander abweichenden Ergebnisse werden meistens auf Entwicklungsunter-

schiede in den verschiedenen Populationen zurückgeführt. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist jedoch da-

von auszugehen, dass auch die Auswahl der untersuchten Kollektive einen massgeblichen Einfluss auf die 

ermittelten Durchschnittsalter hat (age mimicry bias, siehe Kap. 3.3). 

3 Aus Gründen der hohen Qualitätsanforderungen an forensische Gutachten im Allgemeinen und wegen 

des Bestrebens nach einer Harmonisierung der Altersgutachten in der Schweiz soll die für die Begutach-

tung verwendete Literatur einer Evaluation unterzogen werden. 

10.2 Ein- und Ausschlusskriterien 

1 In der Altersdiagnostik zur Frage nach dem 18. Lebensalter sollen primär Arbeiten als Referenzstudien 

berücksichtigt werden, die mithilfe z.B. der logistischen Regression oder des Bayes-Theorems statistisch 

ausgewertet wurden.  

2 In Anlehnung an die Methodik der systematischen Literaturauswertung von Rolseth V et al. [23] sollen 

nach Möglichkeit Referenzstudien berücksichtigt werden, die folgende Mindestanforderungen erfüllen: (1) 

Volltext-Artikel, (2) Peer-Review, (3) Angabe der Altersspanne, (4) Mindestanzahl von 50 Probanden / Al-

tersgruppe. 
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11 Gutachten zur Altersdiagnostik 

11.1 Formaler Aufbau und Inhalt 

Auftraggeber und Fragestellung  Zu welcher Altersgrenze soll Stellung genommen werden? 

Angaben zur Untersuchten Person 

 
Methodik 

Name, Geschlecht, angegebenes Geburtsdatum, Herkunft, entwicklungsbe-
einflussende Erkrankungen / Faktoren, Schwangerschaftstest  

Wie werden das durchschnittliche Alter und das Mindestalter bestimmt? 

Untersuchungsbefunde Darstellung der Befunde in den einzelnen Säulen ohne Interpretation 

Interpretation der erhobenen Befunde 

 

 

Einflüsse der ethnischen Zugehörigkeit 

Welche Rückschlüsse auf das chronologische Alter können anhand der Ergeb-
nisse in den angewendeten Untersuchungen gezogen werden (Durchschnitts-
alter, Mindestalter, evtl. Höchstalter)?  

Welche Referenzstudien werden zugrundgelegt? 

Allgemeine Erläuterungen gem. Kap 6. 

Wie ist das Vorgehen, wenn für die Herkunftsregion der zu untersuchende Per-
son keine Referenzstudien vorliegen? 

Zusammenfassende Beurteilung  Fazitformulierung (s. 11.2) 

11.2 Fazitformulierungen 

Begriffe Definition Formulierungsvorschläge 

Durchschnittsalter Mittelwerte der Daten aus den Referenzpopulatio-
nen. Angegeben wird die Spanne vom niedrigsten 
bis zum höchsten Mittelwert (ohne SD) aus allen 
Untersuchungssäulen. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse ergibt sich 
ein Durchschnittsalter von X bis Y Jahren. 

Mindestalter Lebensalter der jüngsten Person in der untersuch-
ten Referenzpopulation, die das angegebene Merk-
mal aufweist. Bei Anwendung mehrerer Säulen wird 
im Gutachten das höchste Mindestalter angegeben. 

Nach den Ergebnissen der Forensischen Alters-
diagnostik … 
… hat N.N. zum Zeitpunkt der Untersuchung das 
X. Lebensalter sicher vollendet (Mindestalter).  

… ergibt sich für den Zeitpunkt der Untersuchung 
ein Mindestalter von X (X.Y) Jahren. 

Höchstalter Lebensalter der ältesten Person in der untersuch-
ten Referenzpopulation, die das angegebene Merk-
mal aufweist. Bei Anwendung mehrerer Säulen wird 
im Gutachten das niedrigste Höchstalter angege-
ben. 
Anmerkung: Angabe des Höchstalters nur wenn ex-
plizit gefragt (z.B. im Strafverfahren) 

Aus den Ergebnissen der Forensischen Altersdi-
agnostik kann ein Höchstalter von X Jahren ab-
geleitet werden.  

Minderjährigkeit Mindestalter < 18 Nach den Ergebnissen der Forensischen Alters-
diagnostik kann die Volljährigkeit nicht bewiesen 
werden(Minderjährigkeit ist möglich). 

Höchstalter <18 Jahre Nach den Ergebnissen der Forensischen Alters-
diagnostik ist N.N. zum Zeitpunkt der Untersu-
chung mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit minderjährig. 

Volljährigkeit 

 

 

 

Aussage zu angegebe-
nem Lebensalter 

Mindestalter > 18 Jahre Nach den Ergebnissen der Forensischen Alters-
diagnostik ist N.N. zum Zeitpunkt der Untersu-
chung mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit volljährig. 

 

Nach den Ergebnissen der Forensischen Alters-
diagnostik kann das angegebene Lebensalter 
(nicht) zutreffen. 
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